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Norm

AuslBG §4 Abs6 idF 1991/684;

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

AVG §46;

VwGG §42 Abs2 litc;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/11/18 93/09/0356 4

Stammrechtssatz

Die Überschreitung der Landeshöchstzahl ist weder o<enkundig noch besteht für ihr Vorhandensein eine gesetzliche

Vermutung. Sie ist daher von der Behörde in einem ordnungsgemäßen Verfahren nach den Grundsätzen des § 37, § 45

Abs 2 und 3 sowie § 46 AVG zu ermitteln und festzustellen.
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